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Wenn ein Betriebskostenguthaben verspätet an den M ieter 
ausbezah lt w ird, weil der Verm ieter mit der Verpflichtung 
au f Erstellung einer Betriebskostenabrechnung in Verzug ge
raten ist, ergibt sich ein A nspruch auf gesetzliche V erzugszin
sen auch nicht aus einer entsprechenden A nw endung des 
§288 A bs. 1 B G B ....................................................................................

a) Enthalten die von einem U nternehm en (hier: M obilfunk
anbieter) abgeschlossenen Verträge nach M aßgabe der 
§§307  ff. B G B  unwirksam e Klauseln, so  begründet dies, 
wenn der Rechtsträger des Unternehm ens nach M aßgabe 
des U m w andlungsgesetzes auf einen anderen Rechtsträger 
verschm olzen w ird, auch im Falle der Fortführung des B e
triebs bei dem  übernehm enden Rechtsträger keine -  für einen 
Unterlassungsanspruch aus § 1 U K la G  erforderliche -  Wie
derholungsgefahr.
b) D a  der neue Rechtsträger in die abgeschlossenen Verträge
eintritt, sind in einem solchen Falle an die Begründung einer 
Erstbegehungsgefahr (hinsichtlich des Sich-Berufens) keine 
allzu strengen Anforderungen zu stellen.......................................

D as Taschengeld eines Ehegatten ist grundsätzlich auch für 
den Elternunterhalt einzusetzen. D ies gilt allerdings nicht in 
H öhe eines Betrages von 5-7  %  des M indestselbstbehalts 
des Unterhaltspflichtigen sow ie in H öhe etwa der H älfte 
des darüberhinausgehenden Taschengeldes...................................

Beschädigen in einer Kindertagesstätte untergebrachte K in 
der Eigentum  Dritter, so kom m t dem  G eschädigten, der ge
gen eine Gem einde als Trägerin der K indertagesstätte wegen 
Verletzung der den Erzieherinnen der Kindertagesstätte ob
liegenden A ufsichtspflichten A m tshaftungsansprüche nach 
§839  B G B  in Verbindung mit Art. 34 G G  geltend macht, 
die Bew eislastregel des § 832 B G B  zugute....................................

a) Im G rundsatz kann auch eine bauliche M aßnahme, die 
eine optische Veränderung der W ohnungseigentumsanlage 
bew irkt, eine Gebrauchsw erterhöhung darstellen und durch 
qualifizierte M ehrheit beschlossen werden.
b) D ies setzt voraus, dass die M aßnahm e aus der Sicht eines 
verständigen W ohnungseigentümers eine sinnvolle N euerung 
darstellt, die voraussichtlich geeignet ist, den G ebrauchsw ert 
des W ohnungseigentum s nachhaltig zu  erhöhen; an einer so l
chen sinnvollen N euerung w ird es unter anderem dann feh
len, wenn die entstehenden K osten bzw. M ehrkosten außer 
Verhältnis zu  dem  erzielbaren Vorteil stehen.
c) ‘Ist eine erhebliche optische Veränderung der W ohnungsei
gentum sanlage w eder als m odernisierende Instandsetzung 
noch als M odernisierungsm aßnahm e einzuordnen, bedarf 
sie als nachteilige bauliche M aßnahme der Zustim m ung aller 
W ohnungseigentümer. .........................................................................
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a) Im  Patentnichtigkeitsverfahren unterliegen Beschlüsse des 
Patentgerichts, m it denen über eine Erinnerung gegen die* 
K ostenfestsetzung entschieden w ird, der Rechtsbeschw erde 
gemäß § 574 A bs. 1 N r. 2 Z P O .
b) §143 A bs. 3 P atG  ist im  N ichtigkeitsverfahren nicht ent
sprechend anwendbar.
c) D ie  Zuziehung eines Rechtsanw alts neben einem Patent
anwalt ist typischerw eise als zu r zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notw endig im 
Sinne von §91 A bs. 1 Satz  1 Z P O  anzusehen, wenn zeitgleich 
m it dem  N ichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffen
der Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betref
fende Partei oder ein m it ihr w irtschaftlich verbundener D rit
ter beteiligt ist. (»D oppelvertretung im  N ichtigkeitsverfah
ren«) ..........................................................................................................  52

a) Bei der P fändung eines A nspruchs au f Lohnzahlung stellt 
der A nspruch au f Erteilung einer Lohnabrechnung einen un
selbständigen N ebenanspruch dar, w enn es der Abrechnung 
bedarf, um  den A nspruch auf Lohnzahlung geltend machen 
zu  können. Wenn nicht ausgeschlossen ist, dass dem  Schuld- 
ner gegen den D rittschuldner derartige Ansprüche auf L o h n 
abrechnung zustehen, w erden diese angeblichen Ansprüche 
des Schuldners gegen den D rittschuldner (A rbeitgeber) bei ei
ner Lohnpfändung m itgepfändet.
b) In derartigen Fällen der M itpfändung kann das Vollstrek-
kungsgericht au f A ntrag des G läubigers die M itpfändung im 
Pfändungs- und U berw eisungsbeschluss (klarstellend) au s
sprechen......................................................................................................  62
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